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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 25/0145 

431 - Fachbereich Kindertagesbetreuung Datum: 20.03.2025 

Bearb.:  Jové-Skoluda, Joachim Tel.:-126  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Jugendhilfeausschuss 10.04.2025 Entscheidung 
 
 

KiTa Friedrichsgabe Umwandlung einer Halbtagselementargruppe in eine 
Ganztagselementargruppe 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss befürwortet die Umwandlung einer Halbtagselementargruppe (H 5) 
in eine Ganztagselementargruppe (G 9) in der städtischen KiTa Friedrichsgabe zum August 
2025.    
 
Die Verwaltung wird gebeten, die notwendigen Mehraufwendungen für Personalkosten in 
Höhe von 50.500 € sowie die Mehrerträge in Höhe von 17.000 € für 2025 für den nächsten 
Nachtrag zum Haushalt 2024/2025 anzumelden und die jährlichen Mehraufwendungen für 
Personalkosten in Höhe von 121.000 € sowie die Erträge in Höhe von 40.900 € ab 2026 im 
Entwurf zum Doppelhaushalt 2026/2027 zu berücksichtigen. Die Verwaltung wird ferner gebe-
ten, die damit verbundenen Stellenveränderungen in den nächsten Nachtrag zum Stellenplan 
aufzunehmen. 
 
 
Sachverhalt: 
 
In der städtischen KiTa Friedrichsgabe stehen insgesamt 110 Betreuungsplätze in sieben 
Gruppen (zwei Krippengruppen G 9, eine altersgemischte Gruppe G 9, eine Elementargruppe 
G 9, zwei Elementargruppen H 5 und eine Integrationsgruppe G 9) zur Verfügung. Im Bewe-
gungsraum werden zusätzlich, befristet bis zum Sommer 2025, die Kinder aus der ehemaligen 
KiTa Kinderhaus im Mühlenweg in einer Elementargruppe betreut.    
 
Aktuell stellt sich die Situation so dar, dass das Ziel, allen Kindern aus dem Ganztagskrippen-
bereich, die altersbedingt in eine Elementargruppe wechseln, dort ebenfalls einen Ganztags-
betreuungsplatz zur Verfügung stellen zu können, nicht mehr durchgängig erreicht werden 
kann. Dies hängt damit zusammen, dass das Verhältnis der Anzahl von Ganztags- zu Halb-
tagsbetreuungsplätzen in der Gruppenstruktur ungünstig ist. Ziel und Aufgabe der Stadt Nor-
derstedt ist es, ausreichend bedarfsgerechte Betreuungsplätze vorzuhalten. 
 
Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach Ganztagsbetreuungsplätzen generell gestiegen ist, 
während Halbtagsplätze schwieriger nachzubesetzen sind. Außerdem fragen vermehrt Eltern 
von Kindern, die in der KiTa Friedrichsgabe derzeit halbtags betreut werden, verlängerte Be-
treuungszeiten zur besseren Vereinbarkeit mit der Erwerbstätigkeit nach. 
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Die Umwandlung einer Halbtagselementargruppe H 5 (fünf Stunden täglich) in eine Ganztags-
elementargruppe G 9 (neun Stunden täglich) würde die Situation deutlich entspannen und es 
zukünftig eher ermöglichen, auch Eltern, deren Kinder zuvor noch nicht im Krippenbereich der 
Einrichtung betreut wurden, Ganztagselementarplätze anzubieten. 
 
In einer Übergangsphase würden bisher halbtags in der Gruppe betreute Kinder auch weiter-
hin halbtags betreut werden können.  
      
Für die Umwandlung einer Halbtagselementargruppe müssen zusätzlich 1,0 Erzieher*innen-
stellen und 0,75 Stellen für Ergänzungskräfte geschaffen werden, was zu jährlichen Mehrauf-
wendungen bei den Personalkosten in Höhe von ca. 121.000 € führt.  
 
Es ergeben sich darüber hinaus in diesem Falle keine wesentlichen zusätzlichen Betriebskos-
ten, da auch jetzt schon alle Kinder der Einrichtung an der Mittagsverpflegung teilnehmen und 
laufende Sachkosten für Inventar, Geschäftsbedarf etc. für diese bestehende Gruppe bereits 
im Haushalt berücksichtigt sind. 
 
Mehrerträge aus Elternbeiträgen werden sich je nach Gruppenbelegung in Höhe von bis zu 
19.200 € jährlich ergeben. Hinzu kommen höhere Erträge aus den Zuweisungen vom Land für 
die Finanzierung der Kindertagesbetreuung (SQKM Subjektförderung) in Höhe von bis zu ca. 
21.700 €. 
 
Für 2025 belaufen sich die anteiligen Aufwände (August - Dezember 2025) mithin auf insge-
samt ca. 50.500 € für Personalkostenaufwendungen, die Erträge auf bis zu ca. 17.000 €.  
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